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AMTLICHE BEKANNTMACHUNGEN

Einladung zur Sitzung des Technischen und 
Umweltausschusses
am Montag, den 27.04.2026 um 18:30 Uhr
Treffpunkt: Mehrgenerationenspielplatz Ebhausen, 
72224 Ebhausen.
Die Sitzung wird im Anschluss gegen 19:00 Uhr im Bürgersaal, 
Rathaus Ebhausen, Marktplatz 1, 72224 Ebhausen, fortgesetzt.
Tagesordnung:
1.	 Besichtigung und Übergabe der neuen Inklusionsspielgeräte 

am Mehrgenerationenspielplatz Ebhausen
2.	 Baugesuch: Neubau eines Einfamilienwohnhauses, Rosenstr. 

10, Ebhausen
3.	 Trias-Infopoint und Planung Triassic Trail 

- Baubeschluss
4.	 Spielplatz im Brühl, Ebershardt 

- Baubeschluss
5.	 Verschiedenes
Volker Schuler
Bürgermeister

1.	 Satzung zur Änderung der Hauptsatzung
Auf Grund von § 4 der Gemeindeordnung für Baden-Württem-
berg (GemO) hat der Gemeinderat der Gemeinde Ebhausen am 
14. April 2026 folgende Satzungsänderung der Hauptsatzung 
vom 11. Februar 2020 beschlossen:

§1
§ 5 Abs. 3 wird wie folgt geändert:
Die beschließenden Ausschüsse sind innerhalb ihres Geschäftskrei-
ses zuständig für:
3.1 �Die Bewirtschaftung der Mittel nach dem Haushaltsplan, so-

weit der Betrag im Einzelfall mehr als 20.000 €, aber nicht 
mehr als 60.000 € beträgt;

3.2 �die Zustimmung zu überplanmäßigen und außerplanmäßigen 
Ausgaben von mehr als 5.000 €, aber nicht mehr als 10.000 
€ im Einzelfall.

§ 7 Abs.2 wird wie folgt geändert:
In seinem Geschäftskreis entscheidet der Verwaltungs- und Kultur-
ausschuss über:
2.1 �Die Ernennung, Einstellung, Entlassung und sonstige personal-

rechtliche Entscheidungen von Beamten des einfachen Diens-
tes sowie des mittleren Dienstes bis einschließlich Besoldungs-
gruppe A 9 und von Beschäftigten der Entgeltgruppe 9b bis 
10 TVöD sowie TVöD SuE 9a bis S12, soweit es sich nicht um 
Aushilfsangestellte handelt,

2.2 �die Bewilligung von nicht im Haushalt einzeln ausgewiese-
nen Freigebigkeitsleistungen von mehr als 5.000 €, aber nicht 
mehr als 10.000 € im Einzelfall,

2.3 die Stundung von Forderungen,
2.3.1 �von mehr als 3 Monaten bis zu 6 Monaten in unbeschränkter 

Höhe,
2.3.2 �von mehr als 6 Monaten und von mehr als 5.000 € bis zu 

einem Höchstbetrag von 70.000 €,
2.4 �den Verzicht auf Ansprüche der Gemeinde oder die Nieder-

schlagung solcher Ansprüche, die Führung von Rechtsstreiten 
und den Abschluss von Vergleichen, wenn der Verzicht oder 
die Niederschlagung, der Streitwert oder bei Vergleichen das 
Zugeständnis der Gemeinde im Einzelfall mehr als 2.500 €, 
aber nicht mehr als 10.000 € beträgt,

2.5 � Veräußerung und dingliche Belastung, den Erwerb und Tausch 
von Grundeigentum oder grundstücksgleichen Rechten, ein-
schließlich der Ausübung von Vorkaufsrechten im Wert von 
mehr als 10.000 €, aber nicht mehr als 40.000 € im Einzelfall,

2.6 �Verträge über die Nutzung von Grundstücken oder beweg-
lichem Vermögen bei einem jährlichen Mietwert oder Pacht-
wert von mehr als 3.500 €, aber nicht mehr als 7.000 € im 
Einzelfall, bei der Vermietung gemeindeeigener Wohnungen 
in unbeschränkter Höhe,

2.7 �die Veräußerung von beweglichem Vermögen von mehr als 
1.400 €, aber nicht mehr als 7.000 € im Einzelfall.

Die Zuständigkeiten des Ortschaftsrats nach § 16 bleiben davon 
unberührt.

§ 8 Abs. 2 Nr. 2.3 wird wie folgt geändert:
die Entscheidung über die Ausführung eines Bauvorhabens (Bau-
beschluss) und die Genehmigung der Bauunterlagen, die Vergabe 
der Lieferungen und Leistungen für die Bauausführung (Vergabe-
beschluss) sowie die Anerkennung der Schlussabrechnung (Ab-
rechnungsbeschluss) bei voraussichtlichen bzw. tatsächlichen Ge-
samtbaukosten von nicht mehr als 40.000 € im Einzelfall, Anträge 
auf Zurückstellung der Entscheidung über die Zulässigkeit von Vor-
haben und auf vorläufige Untersagung gemäß § 15 BauGB,

§ 10 Abs. 2 wird wie folgt geändert:
Dem Bürgermeister werden folgende Aufgaben zur Erledigung 
dauernd übertragen, soweit es sich nicht bereits um Geschäfte der 
laufenden Verwaltung handelt:
2.1.1 �Die Bewirtschaftung der Mittel nach dem Haushaltsplan bis 

zum Betrag von 10.000 € im Einzelfall bei den Angelegen-
heiten, die nach dieser Satzung dem jeweiligen Ortschaftsrat 
übertragen sind (§ 16 Abs. 4 dieser Satzung).

2.1.2 �In allen anderen Angelegenheiten die Bewirtschaftung der 
Mittel nach dem Haushaltsplan bis zu einem Betrag von 
20.000 € im Einzelfall.

2.2 �Die Zustimmung zu überplanmäßigen und außerplanmäßigen 
Ausgaben und zur Verwendung von Deckungsreserven bis zu 
5.000 € im Einzelfall,

2.3 �die Ernennung, Einstellung und Entlassung und sonstige per-
sonalrechtliche Entscheidungen von Beschäftigten der Entgelt-
gruppe 1 bis 9a TVöD sowie bis Entgeltgruppe S8b TVöD-SuE, 
Aushilfsangestellten, Beamtenanwärtern, Auszubildenden, 
Praktikanten und anderen in Ausbildung stehenden Personen,

2.4 �die Gewährung von unverzinslichen Lohn- und Gehaltsvor-
schüssen sowie Unterstützungen und von Arbeitgeberdarle-
hen im Rahmen der Richtlinien,

2.5 �die Bewilligung von nicht im Haushaltsplan einzeln ausgewie-
senen Freigebigkeitsleistungen bis zu 5.000 € im Einzelfall,

2.6 die Stundung von Forderungen im Einzelfall
2.6.1 bis zu 3 Monaten in unbeschränkter Höhe,
2.6.2 bis zu 6 Monaten und bis zu einem Höchstbetrag von 5.000 €,
2.7 �den Verzicht auf Ansprüche der Gemeinde und die Niederschla-

gung solcher Ansprüche, die Führung von Rechtsstreiten und den 
Abschluss von Vergleichen, wenn der Verzicht oder die Nieder-
schlagung, der Streitwert oder bei Vergleichen das Zugeständnis 
der Gemeinde im Einzelfall nicht mehr als 2.500 € beträgt,

2.8 �die Veräußerung und dingliche Belastung, den Erwerb und 
Tausch von Grundeigentum oder grundstücksgleichen Rech-
ten (§ 16 Abs. 3 dieser Satzung), einschließlich der Ausübung 
von Vorkaufsrechten, im Wert bis zu 10.000 € im Einzelfall,

2.9 �Verträge über die Nutzung von Grundstücken oder bewegli-
chem Vermögen bis zu einem jährlichen Miet- oder Pachtwert 
von 10.000 € im Einzelfall,

2.10 �die Veräußerung von beweglichem Vermögen bis zu 10.000 € 
im Einzelfall,

2.11 �die Bestellung von Bürgern zu ehrenamtlicher Mitwirkung 
sowie die Entscheidung darüber, ob ein wichtiger Grund für 
die Ablehnung einer solchen ehrenamtlichen Mitwirkung 
vorliegt,

2.12 �die Zuziehung sachkundiger Einwohner und Sachverständi-
ger zu den Beratungen einzelner Angelegenheiten im Ge-
meinderat und in beschließenden Ausschüssen,

2.13 �die Übernahme von Bürgschaften für den Wohnungsbau 
nach den gesetzlichen Vorschriften,

2.14 �die Beauftragung der Feuerwehr zur Hilfeleistung in Notlagen 
und mit Maßnahmen der Brandverhütung im Sinne des § 2 
Abs. 2 Feuerwehrgesetz.

Die Zuständigkeiten des Ortschaftsrats nach § 16 bleiben davon 
unberührt.

§ 16 Abs. 4 wird wie folgt geändert:
Dem Ortschaftsrat werden im Rahmen der im Haushaltsplan zur 
Verfügung gestellten Mittel folgende Angelegenheiten, soweit 
sie die jeweiligen Ortschaften betreffen, zur Entscheidung über-
tragen:
1.1 �Anstellung und Entlassung von ausschließlich im Ortsteil be-

schäftigten Gemeindebeschäftigten, die sozialversicherungs-
frei beschäftigt sind.

1.2 Pflege des Ortsbilds.
1.3 �Unterhaltung von Grünanlagen, öffentlichen Einrichtungen 

und Gebäuden.
1.4 Regelung der Benutzung von Sportanlagen und Sportstätten.
1.5 Gestaltung des Friedhofs.
1.6 Unterhaltung von Ortsstraßen, Feld- und Waldwegen.
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Dies gilt nicht für vorlage- und genehmigungspflichtige Beschlüs-
se sowie für Angelegenheiten, die dem Bürgermeister nach § 10 
übertragen sind.

§ 2
Diese Satzung tritt am Tag nach der öffentlichen Bekanntmachung 
in Kraft.

Hinweis:
Eine etwaige Verletzung von Verfahrens- oder Formvorschriften 
der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg (GemO) oder 
aufgrund der GemO beim Zustandekommen dieser Satzung wird 
nach § 4 Abs. 4 GemO unbeachtlich, wenn sie nicht schriftlich 
oder elektronisch innerhalb eines Jahres seit der Bekanntmachung 
dieser Satzung gegenüber der Gemeinde geltend gemacht wor-
den ist; der Sachverhalt, der die Verletzung begründen soll, ist zu 
bezeichnen. Das gilt nicht, wenn die Vorschrift über die Öffentlich-
keit der Sitzung, die Genehmigung oder die Bekanntmachung der 
Satzung verletzt worden sind.

Ebhausen, den 14. April 2026

Volker Schuler
Bürgermeister

WEITERE BEKANNTMACHUNGEN

Aus dem Rathaus

Vorgezogener Redaktionsschluss
Bitte beachten Sie, dass der Redaktionsschluss für das Mittei-
lungsblatt Nr. 18 auf Donnerstag, 23.04.2026, 16:00 Uhr 
vorgezogen wurde. Bitte stellen Sie Ihre Beiträge rechtzeitig ein. 
Später eingehende Berichte können leider nicht mehr berück-
sichtigt werden.

Jubiläum Waldkindi
Gestartet sind wir am 6. April 2021 mit 
fünf Kindern und zwei Erzieherinnen. 
Zu Beginn dienten uns die Umkleiden 
des Sportvereins als Schutzraum, da un-
ser Bauwagen zum Startzeitpunkt noch 
nicht geliefert worden war.
Wir begannen im Frühling – eigentlich 
eine Zeit, in der man erwartet, dass es 
langsam wärmer wird und man sich 
schrittweise an die kalte Jahreszeit ge-
wöhnen kann. Doch es kam ganz an-
ders: Unser Start war von sehr kalten 
Temperaturen und sogar Schnee ge-
prägt. Trotzdem war es ein sehr schö-
ner Beginn.
Unser Bauwagen wurde am 17. Juni 2021 geliefert. Gemeinsam 
mit den Kindern haben wir ihn bezogen und eingerichtet – eine 
spannende und besondere Zeit für uns alle.
Seitdem ist bei uns sehr viel passiert. Es sind unsere eigenen Haus-
tiere eingezogen – unsere Hühner. Täglich kümmern wir uns ge-
meinsam um sie und verwenden die Eier zum Kochen und Backen. 
Zu unserem einjährigen Bestehen kamen drei Hochbeete hinzu, 
und seit letztem Jahr haben wir zusätzlich einen Gemüseacker. 
Dort pflanzen wir Gemüse an, das wir anschließend gemeinsam 
verarbeiten.
Auch unsere Gruppe ist gewachsen: Aus den anfänglichen fünf 
Kindern sind deutlich mehr geworden, und auch unser Team hat 
sich vergrößert. Aktuell beschäftigen wir drei Erzieherinnen, eine 
Auszubildende sowie eine Person im Bundesfreiwilligendienst.
Drei Jahre lang hatten wir eine sehr wertvolle Kooperation mit 
dem Bauernhof der Familie Schmelzle. Dort konnten wir uns regel-
mäßig um die Tiere kümmern oder spielerisch im Alltag mithelfen. 
Inzwischen haben wir eine neue Kooperation mit dem Freizeitpark 
Rotfelden. Dort dürfen wir nun etwa alle zwei Monate die Tiere 
versorgen oder einfach das Gelände nutzen. Außerdem arbeiten 
wir fast von Anfang an mit dem Naturpark Schwarzwald Mitte/
Nord zusammen. Dabei profitieren wir von besonderen Ausflügen 
und Aktionen im Rahmen des Naturparks. 

Fortsetzung auf Seite 4

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
          
 

Mittwoch, 29. April 2026 
von 11.30 - 13.30 Uhr 

 
 

Evangelisches 
Gemeindehaus 

Ebhausen 
 

Lassen Sie doch mal Ihre 
Küche kalt und 

kommen zu uns ins 
Evangelische Gemeindehaus. 

(Spaghetti mit drei verschiedenen 
Soßen und Obstsalat) 

 
Wir freuen uns 

auf Ihren Besuch. 
 
 

Ev. Verbundkirchengemeinde 
 Ebhausen-Mindersbach 

 
 

Voranmeldung erbeten bis 27. April 
bei Sieglinde Schöttle Tel. 7436 

 
                                       

Wir können nur Essen an angemeldete  
          Personen ausgeben!!! 

 

 
 

 

Herzliche Einladung zu einem musikalischen 
Abend mit Liedern von Paul Gerhardt. 

 
Wir möchten Sie auf eine Reise durchs evangelische Gesangbuch mitnehmen. 

Wegbegleiter werden uns die Lieder des großen Dichters und Liedermacher 
Gottes Paul Gerhardt sein. Dieses Jahr jährt sich sein Todestag zum 350. Mal.  

Wir laden Sie ein, die schlichte Schönheit jeden Liedes, ja jeden Verses,  
den tiefen, unerschütterlichen Glauben, die lebendige Hoffnung 

und die kindliche Freude zu entdecken, die aus einem ganz persönlichen  
Verhältnis zu seinem Herrn Jesus Christus entspringen. 

Kurze Impulse zwischen den Musikstücken und Liedern geben Einblicke in das  
Leben und Werk Paul Gerhardts. 

 

Wo:      Kirche in Wart 
Wann:      Samstag, 25. April 2026 
Welche Uhrzeit:   19:30 Uhr 
Wer spielt:    Posaunenchor Wart-Ebershardt 
Eintritt:     der Eintritt ist frei 
 

Wir freuen uns auf Ihr zahlreiches Kommen. 
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Unser Alltag, unser Konzept und unsere Schwerpunkte sind je-
doch gleich geblieben. Uns ist es nach wie vor sehr wichtig, Müll 
so gut wie möglich zu vermeiden, auf Plastik zu verzichten und 
den Kindern die Natur näherzubringen. Das gelingt uns in unse-
rem täglichen Miteinander sehr gut. Unterwegs sammeln wir Müll 
und nehmen ihn zur Entsorgung mit.
Den Großteil des Tages verbringen wir im Freien. Nur bei Sturm 
oder sehr kalten Temperaturen ziehen wir uns in unseren Bau-
wagen zurück. Auf unseren Streifzügen durch Ebhausen und den 
umliegenden Wald entdecken wir immer wieder neue Plätze zum 
Spielen sowie neue Ideen zum Basteln und Gestalten.
Ein großer Unterschied zu einem Regelkindergarten ist unser freies 
Spiel ohne vorgegebenes Spielmaterial in der Natur. Hier sind die 
Kinder gefragt, selbst kreativ zu werden und eigene Spielideen zu 
entwickeln. So kann ein Stock zum Löffel, Schwert, Hammer oder 
Lenkrad werden. Die Kinder lernen, Gegenstände vielseitig zu nut-
zen und ihrer Fantasie freien Lauf zu lassen.
Haben wir Ihr Interesse geweckt? Sehr gern können Sie sich bei uns 
im Kindergarten anmelden. Es sind noch einige freie Plätze vorhanden.
Vielen Dank der Gemeinde und dem Bauhof für die gute Zusam-
menarbeit in den letzten Jahren. Vielen Dank auch an alle Eltern, 
die uns mit dem Hühnerdienst, Arbeitseinsätzen und kleineren 
Projekten aktuell und in den letzten Jahren unterstützt haben. 
Unser Jubiläumsfest am Samstag war ein voller Erfolg.
Wir freuen uns auf unser Jubiläumsjahr, in dem wir verschiedene 
Aktionen geplant haben – und natürlich auf die nächsten fünf Jah-
re im Waldkindergarten „Die Waldwichtel Ebhausen“.

Ortsjugendpflege

Ausflug in den Freizeitpark Tripstrill
Zum Start der Sommerferien veranstalten die Gemeinden Ebhau-
sen und Rohrdorf einen gemeinsamen Ausflug in den Freizeitpark 
Tripsdrill. Eingeladen sind alle Kinder und Jugendlichen der Ge-
meinde Ebhausen im Alter von 10 bis 16 Jahren.
Freut euch auf einen abwechslungsreichen Tag voller Spaß, Action 
und gemeinsamer Erlebnisse! Die Abfahrt erfolgt am 30. Juli um 
6:50 Uhr in Ebhausen, die Rückkehr ist gegen 19:45 Uhr geplant. 
Der Teilnahmebeitrag beträgt 31 €.

Öffnungszeiten der Mediathek:
Mo. 	 15:00 – 17:30 Uhr
Mi.		 17:00 – 19:00 Uhr
Fr.		  09:00 – 11:30 Uhr
Tel. 	 07458/455008
E-Mail: Mediathek@ebhausen.de

„Woman Down“ von Colleen Hoover (Thriller)
Ein heftiger Shitstorm rund um die Verfilmung ihres Romans bringt 
Bestsellerautorin Petra Rose völlig aus dem Gleichgewicht und 
stürzt sie in eine tiefe Schreibblockade. Sie weiß nun aus eige-
ner Erfahrung, wie es sich anfühlt, wenn sich das Internet gegen 
einen richtet. Erst mit der Unterstützung ihrer Kollegin Nora findet 
sie langsam zurück in den Alltag. Petra wagt sich wieder vor die 

Kamera, geht live online und zieht sich schließlich in eine einsame 
Hütte an einem See zurück, um dort endlich an ihrem neuen Thril-
ler zu arbeiten. Doch plötzlich taucht jemand auf.
Nathaniel, ein Detective, erzählt ihr von einem beunruhigenden 
Vorfall ganz in der Nähe. Er sieht dem Ermittler aus ihrem Roman 
verblüffend ähnlich – und entfacht in Petra eine unerwartete krea-
tive Energie. Noch nie hat sie sich so lebendig gefühlt wie in seiner 
Nähe. Doch das Spiel, auf das sie sich einlässt, wird zunehmend 
riskant und könnte am Ende alles gefährden, was ihr wichtig ist …

Im Notfall dienstbereit

Ärztlicher Bereitschaftsdienst
(Allgemein-, Kinder-, Augen- und HNO-ärztlicher Notfalldienst) an 
den Wochenenden und Feiertagen und außerhalb der Sprechstun-
denzeiten: 
Kostenfreie Rufnummer 	 116 117
Gerne können Sie jederzeit selbst die aktuellen Informationen zu 
unseren Notfallpraxen auf unserer Homepage einsehen: https://
www.kvbawue.de/patienten/praxissuche/notfallpraxis-finden

docdirekt.de — digitale Anlaufstelle der 	 116 117
Unter www.docdirekt.de bekommen Patienten kostenlos und di-
gital eine medizinische Ersteinschätzung und Handlungsempfeh-
lung. Wird eine Videosprechstunde empfohlen, kann direkt zu 
einer telemedizinischen Beratung vermittelt werden.

Giftnotruf		  (07 61) 09240

Rettungsdienst/Notarzt		  112

Zahnärztlicher Bereitschaftsdienst
Den zahnärztlichen Bereitschaftsdienst erreichen Sie unter der Tel. 
01801 116116 (0,039 €/min). Weitere Informationen finden Sie 
unter https://www.kzvbw.de/patienten/zahnarzt-notdienst/. Hier 
erhalten Sie Auskunft, welche Zahnarztpraxen in Ihrer unmittel-
baren Umgebung Notdienst haben.

Allgemeinärztliche Bereitschaftspraxis Calw
Kreisklinikum Calw-Nagold – Kliniken Calw
Eduard-Conz-Str. 6
75365 Calw
Öffnungszeiten ab 01.07.2025:
Sa., So. und an Feiertagen	 9 – 19 Uhr.

Allgemeinärztliche Bereitschaftspraxis Freudenstadt
Krankenhaus Freudenstadt
Karl-von-Hahn-Str. 120
72250 Freudenstadt
Öffnungszeiten:
Sa., So. und an Feiertagen 10 – 18 Uhr.

Kinderärztliche Bereitschaftspraxis Calw/Freudenstadt
Krankenhaus Freudenstadt
Karl-von-Hahn-Str. 120
72250 Freudenstadt
Öffnungszeiten:
Sa., So. und an Feiertagen 9 – 14 Uhr.

Polizei	110

Polizeirevier Nagold	 07452/93050

Bundespolizei	 0800 6 88 80 00

Feuerwehr	 112

Sperr-Notruf	 116 116
Zentrale Rufnummer zur Sperrung von Ec- und Kreditkarten sowie 
elektronische Berechtigung.

Funktionsstörungen/ Empfangsstörungen	 (0 48 21) 89 55 55
Funktionsstörung sowie Störungen beim Radio- und Fernsehemp-
fang können Sie bei der Bundesnetzagentur melden.

Kinder- und Jugendtelefon	  116 111
(Die Telefonnummer des Anrufers wird nicht angezeigt.)

Elterntelefon	 0800 1 11 05 50
(Die Telefonnummer des Anrufers wird nicht angezeigt.)

Telefonseelsorge	 0800 1 11 01 11
(Die Telefonnummer des Anrufers wird nicht angezeigt.)
	 0800 1 11 02 22
(Die Telefonnummer des Anrufers wird nicht angezeigt.)
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Apotheken

Apothekennotdienstbereitschaft
Die Apothekennotdienst-Hotline der deutschen Apotheker er-
reichen Sie kostenlos aus dem deutschen Festnetz unter 0800 
0022833 oder von einem Mobiltelefon unter 22833 (max. 69 
Cent/Min.). Mit der Apotheken- und Notdienst-Suche von apothe-
ken.de finden Sie deutschlandweit jederzeit eine offene Apotheke. 
Abends oder am Wochenende finden Sie Apotheken mit Nacht-
dienst, Wochenend-Bereitschaft oder Sonntagsdienst.
www.aponet.de

Hospizgruppe

Neue Angebote der Trauerbegleitung
In der Hospizgruppe Wildberg 
bieten wir für trauernde Hinter-
bliebene seit langem das monat-
lich stattfindende „Cafe zurück 
ins Leben“ an. Hier sollen – wie 
der Name sagt – Schritte in ein 
neues Leben ohne den verstor-
benen Menschen in einer Ge-
meinschaft unterstützt werden. 
Dieses Angebot wird sehr gut 
von Menschen aus allen Stadt-
teilen angenommen. Der gestie-
gene Bedarf hat dazu geführt, 
dass wir Trauerbegleiterinnen 
uns Gedanken über weitere An-
gebote gemacht haben.
Im Dezember 2025 startete 
eine geschlossene Trauergruppe mit 14-täglichen Treffen bis März 
2026. In dieser Konstellation wurden die Teilnehmenden durch 
thematisch aufeinander aufbauende Gesprächsabende in ihrer 
Trauer begleitet. Die Gruppenmitglieder lernten sich dabei kennen 
und profitierten zusätzlich vom gegenseitigen Austausch.

Ab Mai 2026 bieten wir Termi-
ne für eine neue offene Trauer-
gruppe an.
In der offenen Trauergruppe ist 
jedes Treffen so gestaltet, dass 
auch neue Mitglieder hinzu-
kommen dürfen. Eine vorherige 
Anmeldung ist nicht zwingend 
erforderlich, aus Gründen der 
Planung jedoch erwünscht.
Die Gruppenabende finden an 
den folgenden Terminen statt: 
Montag, 11.05.26 / Mittwoch, 
10.06.26 / Mittwoch, 15.07.26 
/ Mittwoch, 16.09.26 / Mitt-
woch, 14.10.26 / Mittwoch, 
11.11.26 / Mittwoch, 16.12.26,

jeweils von 18 bis 20 Uhr in Wildberg im Schönbronner Weg 51/1 
(UG).
Außerdem bieten wir dieses 
Jahr an folgenden Terminen 
Trauerspaziergänge an:
Freitag, 29.05.26 / Freitag, 
31.07.26 / Freitag, 2.10.26.
Bei den Trauerspaziergängen 
soll zusätzlich etwas in Bewe-
gung kommen. Durch das Ge-
hen in der Natur, Gespräche 
und Impulse besteht die Mög-
lichkeit, bewusst den Weg der 
Trauer zu erleben und Verände-
rungen wahrzunehmen.

Fotos: Maren Jurk

Verluste gehören zum Leben, ebenso wie Schmerz und Trauer. 
Dies anzunehmen und nicht zu verdrängen, den Prozess miteinan-
der auszuhalten und den individuellen Weg ein Stück zu begleiten, 
ist unser Ziel.
Bei Interesse erreichen Sie uns unter Hospiztelefon: 0173-1085875 
oder E-Mail koordination@hospizgruppe-wildberg.de

Diakoniestation 
Nagold

Ambulante Krebsberatungsstelle für den 
Landkreis Calw
Angebot für Betroffene und Angehörige einer Krebserkrankung 
beim Diakonieverband Nördlicher Schwarzwald in Nagold, Hohe 
Straße 8, 72202 Nagold
Telefonische Kontaktaufnahme unter 07452/841029 oder per E-
Mail unter krebsberatung@diakonie-nsw.de

Fundsachen

Das Fundbüro finden Sie im Einwohnermeldeamt, Zi. 0 10.
Zu erreichen unter Tel. 07458 998117 oder einwohnermeldeamt@
ebhausen.de

Müll

Restabfall
In allen vier Ortsteilen am Donnerstag, den 23. April 2026

Bioabfall
In allen vier Ortsteilen am Freitag, den 24. April 2026.

Papier
In allen vier Ortsteilen am Donnerstag, den 23. April 2026

Freiwillige Feuerwehr

Abteilung Wenden

Einladung zur Maibaumhocketse in Wenden
Am 30. April 2026 stellt die 
Freiwillige Feuerwehr Abt. 
Wenden um 19.00 Uhr den 
Maibaum in traditioneller Art 
und Weise auf. Anschließend 
findet eine Hocketse rund um 
den Maibaum am Brunnenhof 
in Wenden statt, die am 1. Mai 
2026 ab 9.30 Uhr fortgesetzt 
wird. Hierzu sind alle ganz herz-
lich eingeladen.
Für das leibliche Wohl ist mit 
Steaks, Würsten und Pommes wie immer bestens gesorgt. Ebenso 
wird am 1. Mai mittags auch wieder Kaffee und Kuchen serviert.
Es begrüßt Sie recht herzlich Ihre Freiwillige Feuerwehr, Abteilung 
Wenden.
!!!Bitte beachten!!!
Am 1. Mai gilt in Wenden ab der Kirche in Richtung Oberhaugstett 
eine geänderte Verkehrsregelung! Bitte beachten Sie die Verkehrs-
schilder. Vielen Dank für Ihr Verständnis.

Übung
Nächste Übung am 22.04. um 20 Uhr.

 
Maibaumhocketse�

Foto: FW Wenden

bei Staubildung freihalten!
Rettungsgasse
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Das Landratsamt Calw informiert

Konzeption der Arbeitsgemeinschaft Psycho-
soziale Notfallversorgung unterzeichnet
Starkes Zeichen für Zusammenarbeit in der Notfallseelsorge
Mit der feierlichen Unterzeichnung der Konzeption der „Arbeits-
gemeinschaft Psychosoziale Notfallversorgung“ (AG PSNV) hat 
der Landkreis Calw ein deutliches Zeichen für Zusammenarbeit, 
Verlässlichkeit und gemeinsame Verantwortung gesetzt. Im Land-
ratsamt Calw besiegelten die Vertreterinnen und Vertreter der be-
teiligten Organisationen die künftige Zusammenarbeit und gaben 
damit den Startschuss für eine noch engere und verbindlichere 
Vernetzung.
Ziel der Vereinbarung ist es, die Kompetenzen aller Akteure zu 
bündeln, Einsatzkonzepte zu harmonisieren und klare gemeinsa-
me Standards zu schaffen. Die Unterzeichnung steht dabei vor al-
lem für ein gemeinsames Verständnis: Psychosoziale Notfallversor-
gung kann nur dann wirksam funktionieren, wenn sie abgestimmt, 
verlässlich und partnerschaftlich getragen wird. Gleichzeitig ist sie 
Ausdruck der kontinuierlichen Weiterentwicklung, um den stei-
genden Anforderungen in Einsatzlagen gerecht zu werden.
Kirsten Kastner, Leiterin der Koordinationsstelle PSNV und Vor-
sitzende der AG PSNV, betont die besondere Bedeutung dieses 
Schrittes: „Die heutige Unterschrift ist mehr als ein formaler Akt. 
Sie ist ein gemeinsames Versprechen, dass wir niemanden allei-
ne lassen. Am Ende geht es nicht um Strukturen, Zuständigkeiten 
oder Konzepte, es geht um Menschen.“
Psychosoziale Notfallversorgung als feste Säule im Bevölke-
rungsschutz
Ob schwere Unfälle, Brände oder andere plötzliche Schicksalsschlä-
ge – solche Ereignisse sind für Betroffene, Angehörige und auch 
Einsatzkräfte oft schwer zu verarbeiten. Hier setzt die Psychosozia-
le Notfallversorgung (PSNV) an: Sie begleitet Menschen in akuten 
Krisensituationen, hört zu, gibt Halt und sorgt für Orientierung. 
Gleichzeitig trägt sie dazu bei, die psychische Gesundheit der Ein-
satzkräfte zu schützen, aktiv zu stabilisieren und zu erhalten.
Aktuell engagieren sich 22 Einsatzkräfte im Bereich der Notfall-
seelsorge sowie fünf ehrenamtliche Kräfte des Deutschen Roten 
Kreuzes in der PSNV, ergänzt durch zwölf speziell ausgebildete 
Kräfte in der Einsatznachsorge. Die wachsende Bedeutung zeigt 
sich auch in den Einsatzzahlen: Im Jahr 2025 wurde die PSNV im 
Landkreis Calw in 220 Einsätzen tätig – mit steigender Tendenz.

 
Mit der feierlichen Unterzeichnung der Konzeption der 
„Arbeitsgemeinschaft Psychosoziale Notfallversorgung“ (AG 
PSNV) hat der Landkreis Calw ein deutliches Zeichen für Zu-
sammenarbeit, Verlässlichkeit und gemeinsame Verantwor-
tung gesetzt� Foto: Landratsamt Calw, Mara Müssle

KINDERGÄRTEN / SCHULEN

Volkshochschule

VHS Frühjahr/Sommer-Semester 2026
Anmeldungen für Kurse in Ebhausen gerne bei Frau Link, Tel. 
07458/9981-11
Anmeldeschluss: 1 Woche vor Kursbeginn – Ausnahme: Kurs fin-
det statt und es hat noch Plätze frei, dann ist eine Anmeldung 
auch kurzfristig möglich.
Anmeldungen für Kurse, die nicht in Ebhausen stattfinden, unter 
www.vhson.de oder telefonisch unter 07452/9315-0

Besser schlafen – abends zur Ruhe kommen - Sanfte Hand-
übungen für erholsame Nächte
oder
Deine Hände als Kraftquelle - Einfache Übungen für mehr in-
nere Ruhe & Balance
Kursdauer 1 Stunde, Gebühr 7,50 €
Ort und Termin sind noch nicht festgelegt, Kurs wird bei ausrei-
chend Interessenten im Herbst 2026 angeboten.
Wenn Sie Interesse haben, melden Sie sich doch gerne bis zum 
30.04.2026.
Tel. 07458/9981-11 oder per Mail: ebhausen@vhson.de oder 
link@ebhausen.de

Kursbeginn Mai:

Rückenfit - Rückenkräftigung (ZPP zertifiziert)
Den Rücken stark machen mit gezielten Kräftigungs- und Mobi-
lisationsübungen. Beweglichkeit, Koordinations- und Entspan-
nungsfähigkeit werden gesteigert.
Durch gezielte Übungen der Bauch-, Gesäß- und Rückenmuskula-
tur wird eine gute Körperhaltung trainiert. Dabei steht auch Ihre 
individuelle Situation im Mittelpunkt. Sie
lernen viele nützliche Übungen kennen, die Ihnen dabei helfen, 
Ihren Rücken zu Hause und am Arbeitsplatz zu entlasten.
Der Kurs ist für alle Altersgruppen geeignet, auch für Menschen, 
die leichte Verschleißerscheinungen, Osteoporose oder Arthrose 
haben.
Dozentin: Michaela Schaible
2613021311 Beginn: 05.05.2026; 16:30-17:30 Uhr; Gemeinde-
halle Ebhausen
2613021313 Beginn: 05.05.2026; 17:30-18:30 Uhr; Gemeinde-
halle Ebhausen
2613021306 Beginn: 08.05.2026; 09:00-10:00 Uhr; Bürgerraum 
Ebershardt

Hatha-Yoga (ZPP zertifiziert)
YOGA ist einer der ältesten überlieferten Wege zur Entwicklung 
körperlicher Ausgewogenheit und innerer Ruhe. Die YOGA-Pra-
xis besteht aus Körperhaltungen, Atem- und Reinigungsübungen, 
Entspannungsphasen und auch Meditation ist ein Bestandteil von 
Hatha-Yoga. YOGA steht jedem Menschen offen - unabhängig 
von Alter, Beweglichkeit und Weltanschauung. Wichtig ist die Be-
reitschaft, die eigenen Möglichkeiten kennen- und akzeptieren zu 
lernen - und dabei offenzubleiben für Veränderungen.
Dozentin: Claudia Keck Lopez
2613012302 Beginn: 13.05.2026; 20:00-21:30 Uhr; Bürgerraum 
Ebhausen-Ebershardt

Vorschau Juni:

Faszientuning
2613023305 Beginn 09.06.2026; 09:00–10:00 Uhr; Gemeinde-
halle Ebhausen
2613023303 Beginn 10.06.2026; 19:00-20:30 Uhr; Gemeinde-
halle Ebhausen

Alles auf einen Blick 
Foto: undefined/iStock/Getty Images Plus
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